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2021 M 20.3691 Automatische Ausstellung eines Ausweises für den Bezug 
einer Hilflosenentschädigung (Christian Lohr) 

Eingereichter Text: Der Bundesrat wird beauftragt, die nötigen Grundlagen zu schaf-
fen, damit der heute nur auf explizites Verlangen hin ausgestellte IV-Ausweis, der den 
Bezug einer Hilflosenentschädigung (HE) bestätigt, automatisch ausgestellt wird 
(analog zu Personen mit IV-Rente). Dies namentlich für folgende Personengruppen: 

1. Kinder mit einer HE; 

2. Erwachsene, die eine HE, aber keine IV-Rente erhalten; 

3. Personen im AHV-Alter, die eine HE erhalten. 

Die IV-Stellen wurden mit IV-Rundschreiben Nr. 413 vom 8. März 2022 
(https://sozialversicherungen.admin.ch > IV > Grundlagen IV > Individuelle Leistun-
gen > Rundschreiben > Rundschreiben 413) angewiesen, die Ausweise von Amtes 
wegen auszustellen. 

Der Bundesrat erachtet das Anliegen der Motion als erfüllt und beantragt deren Ab-
schreibung.   
2022 M 21.3452 Auszahlungsmodell für Dienstleistungen von Dritten im Bereich 

der Invalidenversicherung (Kommission für soziale Sicherheit 
und Gesundheit NR) 

Eingereichter Text: Der Bundesrat wird beauftragt, die Praxis nach Artikel 9 der Ver-
ordnung des EDI über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die Invalidenversicherung 
(HVI) dahingehend anzupassen, dass die monatlichen Vergütungen für Dienstleistun-
gen, die von Dritten erbracht werden müssen, flexibel im Sinne eines Jahreskontin-
gents (jährliches Erwerbseinkommens der versicherten Person oder maximal des 
anderthalbfachen Mindestbetrags der ordentlichen Altersrente eines Jahres überstei-
gend) verrechnet werden. 

Eine Minderheit der Kommission (Rösti, Aeschi Thomas, Amaudruz, de Courten, 
Glarner, Herzog Verena, Schläpfer) beantragt, die Motion abzulehnen. 

Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung des EDI über die Abgabe von Hilfsmitteln durch 
die Invalidenversicherung (HVI; SR 831.232.51) wurde angepasst. Die Verordnungs-
änderung vom 14. November 2023 (AS 2023 677) tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. 

Der Bundesrat erachtet das Anliegen der Motion als erfüllt und beantragt deren Ab-
schreibung.   


